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Immissionsschutz - Staatliches Abfallrecht 
 

Ansprechpartnerin: 
Sonja Lüders 

Telefon: 09371 501-274 
Fax: 09371 501-79276 

E-Mail: sonja.lueders@lra-mil.de 
 
 
 

  
  
  
Landratsamt Miltenberg 
Immissionsschutz - Staatliches Abfallrecht/SG 41 
Brückenstraße 2 
63897 Miltenberg

Firma

1. Herkunft des Bioabfalls 
  
    1.1 Erzeuger

1.2 Art des Bioabfalls

Straße, Hs.-Nr. PLZ, Ort

Mitglied einer Gütegemeinschaft Ja Nein

Ansprechpartner

Telefon (tagsüber)

Meldung der Aufbringung von behandelten Bioabfällen oder Gemischen auf 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen nach § 9 Abs. 1 BioAbfV
Hinweise: 
- Nach § 6 Abs. 1 BioAbfV dürfen, unbeschadet düngemittelrechtlicher Regelungen, auf Böden innerhalb von drei Jahren nicht mehr als  
  20 Tonnen Trockenmasse Bioabfälle oder Gemische je Hektar aufgebracht werden. Die zulässige Aufbringungsmenge kann bis zu         
  30 Tonnen je Hektar innerhalb von drei Jahren betragen, wenn die gemessenen Schwermetallgehalte die festgelegten Grenzwerte nicht  
  überschreiten. 
- Innerhalb von drei Jahren ist auf derselben Fläche nur die Aufbringung von Bioabfällen oder die Aufbringung von Klärschlamm zulässig.

Kompost Gärrückstände unbehandelte Bioabfälle (z.B. Häckselgut, Grünschnitt)

Sonstiges

2. Verbleib des Bioabfalls 
  
    2.1 Bewirtschafter

Betrieb

Straße, Hs.-Nr. PLZ, Ort

Ansprechpartner

E-Mail

2.2 Aufbringungsflächen: Seite 2. Bitte in die Tabelle einfügen.

Das Formular können Sie am Bildschirm ausfüllen, ausdrucken und per Post an die angegebene 
Adresse senden bzw. persönlich dort abgeben. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen kann nicht 
auf Ihre rechtsverbindliche Unterschrift verzichtet werden.  
Daher ist derzeit eine Online-Übermittlung leider nicht möglich.   

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller
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Tabelle zu 2.2 Aufbringungsflächen
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Gemarkung Schlagname/ 
Flurbezeichnung Flurstück-Nr. Flächengröße 

(in Hektar) Nutzung der Fläche Aufbringungsmenge 
(in t/Trockenmasse)

Datum der 
Aufbringung

1

2

3

4

5

6

7

8
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Ansprechpartnerin:
Sonja Lüders 
Telefon: 09371 501-274 
Fax: 09371 501-79276
E-Mail: sonja.lueders@lra-mil.de
 
 
 
 
 
 
Landratsamt Miltenberg
Immissionsschutz - Staatliches Abfallrecht/SG 41
Brückenstraße 2
63897 Miltenberg
1. Herkunft des Bioabfalls
 
    1.1 Erzeuger
1.2 Art des Bioabfalls
Mitglied einer Gütegemeinschaft
K:\JOBS\Formulare\Grafiken\Logo_RGB_klein.gif
Meldung der Aufbringung von behandelten Bioabfällen oder Gemischen auf
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen nach § 9 Abs. 1 BioAbfV
Hinweise:
- Nach § 6 Abs. 1 BioAbfV dürfen, unbeschadet düngemittelrechtlicher Regelungen, auf Böden innerhalb von drei Jahren nicht mehr als            
  20 Tonnen Trockenmasse Bioabfälle oder Gemische je Hektar aufgebracht werden. Die zulässige Aufbringungsmenge kann bis zu        
  30 Tonnen je Hektar innerhalb von drei Jahren betragen, wenn die gemessenen Schwermetallgehalte die festgelegten Grenzwerte nicht 
  überschreiten.
- Innerhalb von drei Jahren ist auf derselben Fläche nur die Aufbringung von Bioabfällen oder die Aufbringung von Klärschlamm zulässig.
2. Verbleib des Bioabfalls
 
    2.1 Bewirtschafter
2.2 Aufbringungsflächen: Seite 2. Bitte in die Tabelle einfügen.
Das Formular können Sie am Bildschirm ausfüllen, ausdrucken und per Post an die angegebene Adresse senden bzw. persönlich dort abgeben. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen kann nicht auf Ihre rechtsverbindliche Unterschrift verzichtet werden. 
Daher ist derzeit eine Online-Übermittlung leider nicht möglich.   
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